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Inklusion in Schulen
Der Gemeinsame Unterricht von behin-
derten und nichtbehinderten Kindern,
der im weiteren Sinne als Vorläufer
heutiger schulischer Inklusionsvorstel-
lungen gesehen werden kann, blickt auf
einen Erfahrungshintergrund von etwa
35 Jahren zurück: Die Fläming-Grund-
schule in Berlin hat sich 1975 als erste
Schule für die Integration behinderter
Kinder mit Erfolg eingesetzt; weitere
Grundschulen in anderen Bundeslän-
dern folgten. Wissenschaftliche Begleit-
forschungen (in den 1980/90er Jahren)
untersuchten Rahmenbedingungen für
das Gelingen des Gemeinsamen Unter-
richts (GU) und kamen einhellig zu dem
Ergebnis, dass integrative Beschulung
für alle beteiligten Kinder (unter den Be-
dingungen der jeweiligen Modellversu-
che) eine Bereicherung darstellte (vgl.
Preuss-Lausitz 2011). In diesem Zusam-
menhang wurden die Begriffe „Gemein-
samer Unterricht“ und „Integration/in-
tegrativer Unterricht“ synonym verwen-
det; den theoretischen Bezugsrahmen

bildete die sogenannte „Integrationspä-
dagogik“ (vgl. z. B. Prengel 1993).
Bereits in den 1980/90er Jahren gab es
integrationspädagogische Positionen,
die dem heutigen inklusiven Grundge-
danken sehr nahe kommen: 
„,Integration‘ bedeutet pädagogisch
(…), dass alle Kinder und Schüler (ohne
Ausschluss behinderter Kinder und Ju-
gendlicher wegen Art und/oder Schwe-
regrad einer vorliegenden Behinderung)
in Kooperation miteinander auf ihrem
jeweiligen Entwicklungsniveau nach
Maßgabe ihrer momentanen Wahrneh-
mungs-, Denk- und Handlungskompe-
tenzen an und mit einem ‚gemeinsamen
Gegenstand‘ (Projekt/Vorhaben/Inhalt/
Thema) spielen, lernen und arbeiten“
(Feuser 1986, 2001). 
Seit ca. Anfang der 2000er Jahre wurde
der Inklusionsbegriff – mit Rekurs auf
Fachdiskurse und erfolgreiche Konzepte
in angelsächsischen Ländern – auch im
deutschsprachigen Raum vermehrt auf-
gegriffen (vgl. Biewer 2005, Hinz 2008).
Das Konzept der Inklusion kam gerade
recht, wie auch das Inkrafttreten der UN
Behindertenrechtskonvention (2006,
2009): Beides leistete der zunehmenden
Unzufriedenheit und Kritik an selekti-
onsfördernden Praktiken in integrativen
Schulen fachlichen und politischen Bei-
stand: Diskussionen über die Integrati-
onstauglichkeit ausgewählter behinder-
ter Kinder, separate Unterrichtung von
Kindern mit Förderbedarf sowie eine
Ressourcensicherung, die ausschließlich
über die Etikettierung von Kindern mit
„sonderpädagogischem Förderbedarf“
erfolgte, konterkarierten den Grundge-
danken des Gemeinsamen Unterrichts

Inklusion – eine neue Aufgabe in der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit?!!
Bettina Bretländer

Während die Debatte um Inklusion (bzw. In-
tegration) im schulischen Kontext bereits
eine langjährige Tradition aufweist, steht
der Inklusionsdiskurs in der Kinder- und Ju-
gendhilfe eher noch am Anfang. Oder ver-
folgt beispielsweise die Offene Kinder- und
Jugendarbeit mit ihren originären Struktu-
ren nicht schon immer einen inklusiven An-
satz? Auf der Basis aktueller politischer
Grundlagen und Erkenntnisse, die sowohl
den schulischen als auch den außerschuli-
schen Bildungsbereich berücksichtigen,
werden exemplarisch für die Offene Kinder-
und Jugendarbeit konzeptionelle Überle-
gungen im Hinblick auf Inklusion skizziert. 
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wie er von Feuser (s.o.) definiert wurde.
Grundsätzlich in der Kritik stand auch
die Differenzlinie behindert – nicht be-
hindert bzw. der Fokus auf die Katego-
rie Behinderung (vgl. Hinz 2002). Unter
Inklusionsgesichtspunkten sollte gerade
diese Engführung und die dabei zugrun-
deliegende Polarisierung überwunden
und stattdessen dafür gesorgt werden,
dass „alle“ teilhaben können, „nie-
mand“ ausgeschlossen und eine „Schule
für Alle“ eingerichtet wird. 
Im Zuge der Integrations-/Inklusionsde-
batten im schulischen Kontext kam es
zu diversen Begriffsdefinitionen, wobei
die Folgende die wesentlichen Kernaus-
sagen auf den Punkt bringt: 
„,Inclusion‘ will die Veränderung beste-
hender gesellschaftlicher Strukturen,
um der Verschiedenheit der Menschen
gerecht zu werden.“ Daraus folgt, dass
sich „die regulären Institutionen so um-
gestalten (sollen), dass sie der Verschie-
denheit ihrer Nutzer gerecht werden.
(…) Entwicklungsstörungen und Behin-
derungen werden als Aspekte von Ver-
schiedenheit angesehen, neben kultu-
reller, ethnischer oder sozialer Verschie-
denheit“ (Biewer 2005, S. 12).
Dieses Inklusionsverständnis nimmt die
Vielfalt und „Verschiedenheit der Men-
schen“ zum Ausgangspunkt. Verschie-
denheit ist hierbei gekennzeichnet
durch unterschiedliche Vielfalts- bzw.

Differenzdimensionen,
die vollkommen gleich-
wertig nebeneinander
stehen. Hier zeigt sich ei-
ne Analogie zur „Pädago-
gik der Vielfalt“ (Prengel
1993), der ebenfalls ein
egalitäres Differenzver-
ständnis zugrunde liegt.
Mit diesem Inklusions-
verständnis geht nicht
nur ein Diversitätsbe-
wusstsein einher, son-
dern es fordert auch eine
diversitätssensible Ände-

rung von Strukturen. Dies wiederum ist
notwendig, da die bisherigen gesell-
schaftlichen Strukturen Vielfaltsaspekte
i.d.R. nicht nur nicht genügend wert-
schätzen, sondern darüber hinaus auch
behindertenfeindliche, rassistische, se-
xistische u. a. diskriminierende Haltun-
gen und Zuschreibungen zu sozialen
Benachteiligungen und gesellschaftli-
chen Marginalisierungen ausgewählter
sozialer Gruppen beitragen (vgl. z. B.
Czollek/Weinbach 2008). Mit anderen
Worten: Um eben jene Gruppen zu er-
reichen, die unter den gegebenen Be-
dingungen von gesellschaftlichem Aus-
schluss bedroht oder betroffen sind,
braucht es ein diversitätssensibles und
Diversitäten wertschätzendes Gegen-
steuern auf struktureller, institutioneller
und konzeptioneller Ebene.
Wie nun Inklusion konkret im schuli-
schen Kontext umgesetzt wird, gestaltet
sich sehr unterschiedlich und hängt von
vielfältigen Faktoren ab: Von den jewei-
ligen Rahmenbedingungen in Schulge-
setzen (in jedem einzelnen Bundesland
separat festgeschrieben); von der Ausle-
gung des Inklusionsbegriffs (nach wie
vor stehen vorrangig Kinder mit Behin-
derung im Zentrum schulischer Inklusi-
ons- bzw. Integrationsaktivitäten); von
den Qualifikationen der Lehrkräfte
(LehrerInnenausbildung, Fortbildungs-
möglichkeiten) und ihren bisherigen Er-
fahrungshintergründen mit Gemeinsa-
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mem Unterricht sowie
nicht zuletzt von ausrei-
chenden – oder eben
auch nicht ausreichenden
– Ressourcen für die per-
sonelle (insbesondere
multiprofessionelle!) und
sachliche Ausstattung
von Schulen. 

Inklusion in der Kinder-
und Jugendhilfe
In der Kinder- und Ju-
gendhilfe ist Inklusion –
politisch betrachtet – erst
seit jüngster Zeit ein herausragendes
Thema und wird als zentrale Aufgabe
(an) erkannt. Um das Inklusionsver-
ständnis der Kinder- und Jugendhilfe
nachzuvollziehen, lege ich die inklusi-
onsbezogenen Ausführungen der bei-
den zuletzt veröffentlichten Kinder- und
Jugendberichte (BMFSFJ 2009, 2013)
zugrunde. 
Im 13. Kinder- und Jugendbericht
(BMFSFJ 2009) wird „Inklusion“ als
siebte Leitlinie konstatiert:
„(…) Inklusionsnotwendigkeiten beste-
hen vor allem für Kinder, die in Armut
aufwachsen, für Heranwachsende mit
Migrationshintergrund und für Mäd-
chen und Jungen mit behinderungsbe-
dingten Handlungseinschränkungen.
Sprach-, Status- und Segregationsbar-
rieren sind abzubauen und die Lebens-
lagen von Kindern und Jugendlichen
mit Behinderung sind in allen Planungs-
und Entscheidungsprozessen zu be-
rücksichtigen (disability mainstream -
ing)“ (BMFSFJ 2009, S. 250).
Auch wenn Kinder und Jugendliche mit
Behinderung als eine neben anderen
marginalisierte und von sozialem Aus-
schluss bedrohte Gruppe herausgestellt
werden, so lässt die politische Forde-
rung nach „disability mainstreaming“
auf einen besonderen Aufmerksam-
keitsfokus schließen.
Als zehnte Leitlinie wird die Relevanz „In-
terprofessioneller Vernetzung“ (BMFSFJ

2009, S. 251) herausgestellt, womit v.a.
das verbesserte Zusammenspiel von Ju-
gend- und Behindertenhilfe gemeint ist
und damit die sogenannte „Große Lö-
sung“ indirekt (wieder) ins Spiel gebracht
wird.
Unter „Großer Lösung“ wird verstanden,
dass im Kinder- und Jugendhilfegesetz
alle Kinder mit Behinderung explizit Be-
rücksichtigung finden, was bislang nur
für Kinder/Jugendliche mit seelischer
Behinderung gilt (§ 35a SGB VIII). Die
Entscheidung für die sogenannte „Kleine
Lösung“ Anfang der 1990er Jahre hatte
dazu geführt, dass Kinder und Jugendli-
che mit geistiger oder körperlicher Be-
hinderung dem Eingliederungssystem
der Sozialhilfe (SGB XII) und nicht dem
Leistungssystem der Kinder- und Ju-
gendhilfe (SGB VIII) zugeordnet wurden
(vgl. Struck u. a. 2010, S. 196).
Im 14. Kinder- und Jugendbericht
(BMFSFJ 2013) wird das Thema „Große
Lösung“ explizit aufgegriffen und kon-
kretisiert: Die „neuerliche Auseinander-
setzung um die sogenannte ‚große Lö-
sung‘ (…)“ (S. 531) wird als logische
Konsequenz der UN-Behindertenrechts-
konvention herausgestellt. Dabei soll es
nicht nur um „eine Verlagerung des
Leistungsbereichs der Eingliederungs-
hilfe für junge Menschen mit einer kör-
perlichen oder geistigen Behinderung
aus dem SGB XII in das SGB VIII (ge-
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hen), sondern um eine neue Architektur
der Kinder- und Jugendhilfe, nämlich
um eine inklusive Ausgestaltung des
Leistungssystems“ (ebd.). 
Zugleich wird davor gewarnt, dass ein
„inklusiveres“ System darauf zu achten
habe, „jedem jungen Menschen mit sei-
nen je individuellen Bildungs-, Betreu-
ungs- und Förderbedarfen gerecht zu
werden“ (ebd.). Wenn dies nicht ge-
währleistet wird, dann besteht die Ge-
fahr, dass „sich das ambitionierte Kon-
zept der Inklusion in sein Gegenteil ver-
wandeln und zur puren Ideologie (wird).
Kinder mit speziellen Förderbedarfen
würden gewissermaßen in die Rolle von
inkludierten Außenseitern gedrängt“
(ebd.).
Während also im 13. Kinder- und Ju-
gendbericht das Inklusionsverständnis
insgesamt breiter angelegt war, so wird
im 14. Kinder- und Jugendbericht der
Inklusionsbegriff politisch eng an die
Forderungen der UN-Behinderten-
rechtskonvention gebunden und auf die
Gruppe behinderter Kinder und Jugend-
licher und ihre uneingeschränkte Be-
rücksichtigung im Kinder- und Jugend-
hilfegesetz bezogen. Wann die „Große
Lösung“ unter dem Dach der Kinder-
und Jugendhilfe tatsächlich umgesetzt
wird, steht zurzeit noch nicht fest, wo-
bei die politischen Zeichen eindeutig in
diese Richtung weisen1. 
Aber ganz unabhängig von Fragen der
Leistungsträgerschaft kann und sollte

der Inklusionsgedanke in der Kinder-
und Jugendhilfe auch bereits jetzt schon
Gestalt annehmen.

Inklusion umsetzen: Konzeptionelle
Überlegungen am Beispiel der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
Ob und in welcher Weise Inklusion in
der Kinder- und Jugendarbeit umge-
setzt wird, hängt nicht zuletzt davon ab,
welches Inklusionsverständnis dem pro-
fessionellen Handeln zugrunde liegt.

Fokus: Kinder und Jugendliche mit
Behinderung
Eine Perspektive, die insbesondere das
Bundesjugendkuratorium (2012) vertritt,
ist die uneingeschränkte und selbstver-
ständliche Teilhabe aller Kinder und Ju-
gendlichen mit Behinderung unter dem
Dach der Kinder- und Jugendhilfe (Stich-
wort „Große Lösung“). Für Einrichtun-
gen der Offenen Kinder- und Jugendar-
beit gingen damit konzeptionelle Ausei-
nandersetzungen einher, wie sie Zu-
gangsbarrieren für Kinder- und Jugendli-
che mit Behinderungen gezielt abbauen
und Teilhabemöglichkeiten nachhaltig si-
cherstellen. Denn nur, wenn tatsächlich
strukturelle Bedingungen den Zugang
grundsätzlich und die Teilhabe nachhal-
tig ermöglichen, kann im engeren Sinne
von einem inklusiven Konzept – im Un-
terschied zu integrativen Angeboten – ge-
sprochen werden (vgl. Bretländer 2012). 
Im Rahmen einer aktuellen Studie des
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Deutschen Jugendinstitutes wurden
Einrichtungen der Offenen Kinder-und
Jugendarbeit – auch unter Inklusionsge-
sichtspunkten – untersucht. U. a. wurde
nach der Teilnahme von Kindern und
Jugendlichen mit Behinderungen in Ju-
gendzentren gefragt. Die dabei gewon-
nenen Ergebnisse haben insofern eine
herausragende Aussagekraft, als dass
bislang „keine systematischen Daten
darüber vor(lagen), ob und inwieweit
Jugendzentren tatsächlich von Kindern
und Jugendlichen mit Behinderung be-
sucht werden“ (DJI 2012). 
Die Ergebnisse zeigen, dass Jugendzen-
tren auch von Kindern und Jugendli-
chen mit Behinderung besucht werden,
jedoch dann vorrangig Kinder und Ju-
gendliche mit Lernbehinderung den Zu-
gang finden. Des Weiteren ist festzustel-
len, dass fehlende Personalausstattung
eine wesentliche Zugangsbarriere dar-
stellt. Offen bleibt die Frage, welche
weiteren Gründe den Zugang für Kinder
und Jugendliche mit Behinderung ins
Jugendzentrum erschweren. Diesbezüg-
lich sowie zum Thema Inklusion in der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit ins-
gesamt bestehen gravierende For-
schungslücken. 
Beispielsweise stellt die in Einrichtungen
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
vorherrschende „Komm-Struktur“ für
Kinder und Jugendliche mit Mobilitäts-
einschränkungen eine strukturelle Zu-
gangshürde dar, insbesondere dann,
wenn nicht barrierefreie Verkehrsmög-
lichkeiten eine selbständige Anreise er-
schweren. Des Weiteren besteht ein In-
formationsbedarf (nicht zuletzt bei Eltern
von Kindern/Jugendlichen mit Behinde-
rung), ob und welche baulichen und
räumlichen Barrieren bzw. welche Un-
terstützungsmöglichkeiten bestehen. Zu-
dem stellt sich die Frage, woher Kinder
und Jugendliche mit Behinderung die Si-
cherheit und Eindeutigkeit nehmen, dass
sie in der jeweiligen Einrichtung wirklich
willkommen sind? So bezweifle ich zum

Beispiel, dass sich ein Jugendlicher mit
Behinderung von Formulierungen, wie
„alle sind willkommen“ hinreichend ge-
nug angesprochen fühlt. Die konzeptio-
nelle Herausforderung besteht vielmehr
darin, Wege der Ansprache zu finden,
die eine (Selbst-) Identifikation ermögli-
chen, ohne die Adressaten zu diskrimi-
nieren oder zu beschämen.
Grundsätzlich erfordert die Umsetzung
von Inklusion (hier mit Fokus auf die
Teilhabe behinderter Kinder/Jugendli-
cher) Veränderungen von Bewusstsein
und Strukturen auf unterschiedlichen
Ebenen: 
a. Institutionelle Rahmenbedingungen,

z. B. Qualifikation von Personal 
bezogen auf Behinderung; Barriere-
freiheit von Räumen/Zugängen;

b. Methodisch-konzeptionelle Angebots-
gestaltung: Wie werden Kinder/Ju-
gendliche mit Behinderung und ihre
möglicherweise gegebenen Unter-
stützungsbedarfe – ohne paternalisti-
sche Dramatisierung von Behinde-
rung – berücksichtigt;

c. Konkrete Interaktionen/Begegnun-
gen: Mit welchen Vorurteilen, Ängs-
ten, Unsicherheiten ist zu rechnen
und wie wird damit pädagogisch um-
gegangen? (vgl. ausführlicher Bret-
länder 2013).

Fokus: Alle Kinder und Jugendlichen
Wird mit Inklusion in der Offenen Kin-
der- und Jugendarbeit das Ziel verfolgt,
alle Kinder/Jugendlichen zu erreichen,
dann müssten im Prinzip die Zugangs-
und Teilhabebarrieren für alle abgebaut
werden. Aber was heißt denn eigentlich
alle? Wer ist damit gemeint und woran
mache ich fest, dass ich alle erreicht ha-
be? 
Im Rahmen der bereits erwähnten DJI
Studie wurden Einrichtungen der Offe-
nen Kinder- und Jugendarbeit gefragt,
ob und wie sie darauf Einfluss nehmen,
wer zu ihnen ins Haus kommt (vgl. DJI
2012). 
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Deutlich zu erkennen ist, dass beinahe
alle befragten Einrichtungen angeben,
mit „allen Jugendlichen“ zu arbeiten,
die kommen bzw. niemanden von vor-
neherein auszuschließen. Heißt das
nun, dass diese Einrichtungen schon in-
klusiv sind bzw. arbeiten? Spätestens
an dieser Stelle wird deutlich, dass der
Begriff „alle“ ohne eine weitere Ausdif-
ferenzierung oder Konkretisierung in
Bezug auf Inklusion wenig Aussagekraft
besitzt.
Auch wenn die Offene Kinder- und Ju-
gendarbeit in der Tendenz bereits eine
inklusionsorientierte Grundhaltung ver-
tritt, sofern wirklich alle Kinder/Jugend-
lichen des Sozialraums gemeint sind, so
genügt dieses Kriterium dem o.g. Inklu-
sionsverständnis (Biewer 2005) jedoch
noch nicht. Vielmehr wäre es demnach
Aufgabe von Jugendzentren – auf Basis
eines egalitären Diversitätsbewusstseins
– konkrete inklusionsförderliche Ange-
botskonzepte und -strukturen zu entwi-
ckeln. Dabei nähme die Auseinanderset-
zung über den AdressatInnenkreis nur
eine mögliche relevante Fragestellung
ein: Wen erreichen wir bereits, welche
Diversitätsgruppen werden (noch) nicht
erreicht und warum? Ebenfalls Sinn
kann in diesem Zusammenhang eine in-
tersektionale Perspektive machen: Wa-
rum erreichen wir z. B. Jungen mit Mi-
grationshintergrund, aber keine Mäd-

chen, was sind ihre spezifischen Zu-
gangs-/Teilhabebarrieren und wie kön-
nen diese verringert werden? Solche
und ähnliche Fragen lassen sich auf alle
Diversitätsdimensionen übertragen, ent-
scheidend ist jedoch das Inklusionsver-
ständnis, das in jeder Einrichtung in ei-
nem eigenen Auseinandersetzungspro-
zess entwickelt werden muss.
Ein einschlägiges Instrument, das insti-
tutionelle Inklusionsprozesse initiieren
und begleiten kann, ist der „Index für
Inklusion“ (GEW 2006). Ebenfalls kann
die Arbeit mit dem „Anti-Bias-Ansatz“
inklusionsförderliche Reflexionsprozes-
se in Gang setzen, vor allem wenn es
darum gehen soll, die eigenen mehr
oder weniger bewussten Normalitäts-
vorstellungen und Vorurteile kritisch zu
hinterfragen (www.anti-bias-werk-
statt.de). Des Weiteren können auch In-
klusionskonzepte aus dem schulischen
Kontext herangezogen und den Bedin-
gungen der Kinder- und Jugendarbeit
angepasst werden (vgl. Reich 2012).

Ausblick: Qualifizierungsbedarfe
Grundsätzlich stellt sich unter Qualifika-
tions- und Professionalisierungsge-
sichtspunkten die Frage, welche Kompe-
tenzen ein inklusives Arbeiten in der Of-
fenen Kinder- und Jugendarbeit erfor-
dert? Gemäß o.g. Inklusionsverständnis
stünde der Umgang mit Differenz/Viel-
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falt im Mittelpunkt pädagogischen Han-
delns. Dies wiederum erforderte Diversi-
tätsbewusstsein sowie Diversity-Kompe-
tenz, womit auch das Wissen über Le-
benslagen (v.a. soziostrukturelle Lebens-
bedingungen, Benachteiligungs- und
Diskriminierungserfahrungen) margina-
lisierter Gruppen einherginge. Des Wei-
teren wäre die Fähigkeit des Konfliktma-
nagements sowie vorurteilsbewusstes
Arbeiten von Bedeutung: Der Kontakt
zwischen sozialen Gruppen, die bislang
wenig Begegnungserfahrungen haben,
ist nicht selten durch Ängste, Unsicher-
heiten, Fremdheitsgefühle etc. geprägt,
die zu Rückzug/Distanz oder auch zu
Abwehr/Abwertung führen können. Dies
gilt es pädagogisch zu antizipieren und
entsprechend fachlich fundiert und em-
pathisch zu begleiten. 

Anmerkung
1 Siehe den Abschlussbericht „Inklusion von
jungen Menschen mit Behinderung“ der von
der ASMK und JFMK eingesetzten Arbeits-
gruppe. Als PDF abrufbar unter: http://www.
bag-if.de/wp-content/uploads/2013/04/
Abschlussbericht_Endfassung.pdf
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